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1.1  Allgemeines 
 
Ein Verein ist ein freiwilliger, auf Dauer gerichteter Zusammenschluss von mindes-
tens zwei Personen zur Erreichung eines gemeinsamen ideellen Zwecks durch ge-
meinschaftliche Tätigkeit. Man spricht von einem ideellen Verein. Ein Verein ist 
eine juristische Person und kann als solche Träger von Rechten und Pflichten sein. 
Ein Verein kann Zweigstellen (Sektionen) haben, die organisatorisch selbständige, 
aber rechtlich unselbständige Teileinheiten sind. Demnach sind ihre wirtschaft- 
lichen Aktivitäten dem Verein zuzurechnen. 
Er kann aber auch Zweigvereine bilden. Ein Zweigverein ist rechtlich selbständig, 
er ist aber dem Hauptverein untergeordnet und muss die Zwecke des Hauptvereins 
mittragen.  
Verbände und Dachverbände sind rein rechtlich betrachtet selbständige Vereine. 
Mitglieder eines Verbands sind wiederum Vereine, deren Zwecke gefördert werden 
sollen, z.B. Landesverbände der Fußballvereine; in Dachverbänden sind die Ver- 
bände Mitglieder, z.B. ÖFB, dessen Mitglieder die Landesverbände sind. 

 !  Achtung: Für die Inanspruchnahme der abgabenrechtlichen Begünstigungen 
(Kleinunternehmerregelung, KöSt-Freibetrag, Ausnahmegenehmigung) ist es  
besser, Zweigvereine zu gründen, anstatt den Verein in Sektionen zu gliedern. 
Dies kann auch förderlich für die Erleichterungen hinsichtlich der Einzelaufzeich-
nungs-, Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht sein. 

Die Bestimmungen des Vereinsgesetzes 2002 (VerG) gelten nur für ideelle Vereine. 
Das sind solche, die nicht auf Gewinn gerichtet sind und deren Vermögen nur für den 
Vereinszweck verwendet werden darf. Gewinne aus wirtschaftlichen Betätigungen 
von ideellen Vereinen müssen der Zweckerreichung des Vereins gewidmet sein, d.h. 
sie dürfen nicht den Vereinsmitgliedern zugute kommen. 

Der ideelle Zweck iSd Vereinsgesetzes ist nicht deckungsgleich mit dem abgaben-
rechtlich begünstigten (gemeinnützig, mildtätig, kirchlich) Zweck; es kann daher ein  
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